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2. (1) Der Liegenschaftsdienst des Rates des Bezirkes
hat in den Kreisen Außenstellen einzurichten, 
deren Aufgaben und Zuständigkeit sich auf den 
territorialen Bereich eines oder mehrerer Kreise 
erstrecken. Die Außenstellen führen die Bezeich
nung: „Rat des Bezirkes...............................   Liegenschafts
dienst, Außenstelle....................“.

(2) Zur besseren Wahrnehmung der Interessen der 
Bevölkerung haben Außenstellen, die für mehrere 
Landkreise zuständig sind, in jedem Kreis eine 
Arbeitsgruppe für Liegenschaftsdokumentation und 
Kontrolle des nichtlandwirtschaftlichen Grund
stücksverkehrs einzurichten. Die Arbeitsgruppen
führen die Bezeichnung: „Rat des Bezirkes........................ ,
Liegenschaftsdienst, Außenstelle......................... , Arbeits
gruppe ..................Sie unterstehen dem Leiter der
zuständigen Außenstelle.

(3) Die Räte der Bezirke entscheiden in Zusammen
arbeit mit den Räten der Kreise, in welchen Krei
sen Außenstellen einzurichten sind und wie deren 
örtliche Zuständigkeit abzugrenzen ist.

(4) Die Leiter der Außenstellen sind dem Leiter des 
Liegenschaftsdienstes des Rates des Bezirkes un
mittelbar zu unterstellen.

3. (1) Die Liegenschaftsdienste der Räte der Bezirke 
haben durch konzentrierten Einsatz der Kräfte und 
Mittel und durch maximale Verstärkung der opera
tiven Arbeit zur Förderung der Entwicklung der 
sozialistischen Produktionsverhältnisse, zur Steige
rung der Produktion und Erhöhung der Boden
fruchtbarkeit in der Landwirtschaft beizutragen. 
Sie haben die vollständige Erfassung der landwirt
schaftlich und forstwirtschaftlich nutzbaren Flächen 
und die flächenmäßige Entwicklung der sozialisti
schen Landwirtschaftsbetriebe zu kontrollieren. In 
Verbindung mit den Leitungsorganen der Land
wirtschaft haben sie einen energischen Kampf 
gegen die ungerechtfertigte Verminderung der 
landwirtschaftlichen Nutzflächen, vor allem des 
Ackerlandes, zu führen und die Maßnahmen zur 
Rückgewinnung von Ackerland aus Grünland zu 
kontrollieren. Dabei haben die Liegenschaftsdienste 
der Räte der Bezirke insbesondere folgende Auf
gaben zu erfüllen:

a) Herstellung von Wirtschaftskarten für die 
sozialistischen Betriebe der Landwirtschaft,

b) Ausführung von Vermessungsarbeiten zur Er
haltung, Fortführung und Ergänzung der 
Liegenschaftskarten und der Wirtschaftskarten 
für sozialistische Landwirtschaftsbetriebe,

c) Ausführung von Vermessungsarbeiten im 
Rahmen der sozialistischen Flurneuordnung, 
soweit es sich nicht um spezielle Aufnahmen 
für Lage- und Höhenpläne oder Absteckungs
und Projektübertragungsarbeiten handelt,

d) Auswertung von Messungsergebnissen aus 
anderen Bereichen des Vermessungswesens 
zur Fortführung und Ergänzung der Liegen
schaftskarten und der Wirtschaftskarten für 
sozialistische Landwirtschaftsbetriebe,

e) Mitwirkung bei der Planung und Koordinie
rung der bezirklichen Vermessungsarbeifen, 
insbesondere im Zusammenhang mit der Er

neuerung und Vervollkommnung der Liegen
schaftskarten und der Wirtschaftskarten für 
sozialistische Landwirtschaftsbetriebe,

f) Einrichtung, Fortführung und Erneuerung der 
Liegenschaftsdokumentation (Liegenschafts
kataster, Wirtschaftskataster, Grundbuch),

g) Bereitstellung von graphischen und analyti
schen Planungsgrundlagen (großmaßstäbige 
Karten und Pläne, Flächenzusammenstellun
gen, Flächennachweise, Flächenbilanzen) für 
zentrale und örtliche Organe des Staatsappa
rates, wirtschaftsleitende Organe, staatliche 
Einrichtungen, volkseigene Betriebe und sozia
listische Genossenschaften,

h) Kontrolle des nichtlandwirtschaftlichen Grund
stücksverkehrs auf der Grundlage der Prin
zipien der sozialistischen Bodenpolitik,

i) Erteilung von Urkundsmessungsberechtigun
gen,

k) Mitwirkung bei der Bearbeitung von Anträ
gen auf Veränderung der territorialen Gliede
rung.

(2) Zur richtigen Erfüllung der im Abs. 1 genann
ten Aufgaben haben die Liegenschaftsdienste der 
Räte der Bezirke und deren Außenstellen eine 
stabile und stetige Zusammenarbeit mit

— den Fachorganen und Einrichtungen der Räte 
der Bezirke, insbesondere der Bezirksplankom
mission, den} Bezirksbauamt, der Abteilung 
Innere Angelegenheiten, der Abteilung Finanzen 
und dem Referat Bodenrecht und Bodenord
nung;*

— den Fachorganen der Räte der Kreise und Stadt
kreise, insbesondere den Kreisbauämtern bzw. 
Stadtbauämtern, den Abteilungen Innere An
gelegenheiten, den Abteilungen Finanzen und 
den Referaten Bodenrecht und Bodenordnung;

— den Räten der Städte, Stadtbezirke und Ge
meinden;

— den Produktionsleitungen der Bezirks- und 
K'reisland Wirtschaftsräte;

— den Bezirks- und Kreisstellen der Staatlichen 
Zentralverwaltung für Statistik;

— den örtlichen Justizorganen, insbesondere den 
Bezirks- und Kreisgerichten sowie den. Staat
lichen Notariaten;

— den Betrieben und Einrichtungen des Staatlichen 
Vermessungs- und Kartenwesens (Geodätischer 
Dienst, VEB Topographischer Dienst, VEB 
Kartographischer Dienst, VEB Ingenieurver
messungswesen), der Forstwirtschaft (Forstwirt
schaftliches Institut, WB Forstwirtschaft, Staat
liche Forstwirtschaftsbetriebe), des Meliorations
wesens (WB Meliorationen, VEB Meliorations
bau), der Wasserwirtschaft und des Straßen
wesens

herbeizuführen und zu entwickeln.

(3) Die Lösung der Aufgaben hat auf der Grund
lage von exakten, mit den volkswirtschaftlichen 
Belangen abgestimmten Arbeitsplänen zu erfolgen.


